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Art. I. Firmen und Vercinsnamcu, deren Gebrauch

nach Art. 1 und 2 verboten ist. dürfe» nicht in das

Handelsregister eingetragen werden.

Ebenso ist Fabrik- nnd Handelsmarken, sowie ge-
werblichen Mustern und Modellen, die nach diesem

Gesetze unzulässig sind, die Eintragung ins Marken-
register oder die Hinterlegung zu versage». Ist irr-
tümlicherweisc eine solche Marke eingetragen oder die

Eintragung eines solchen Musters oder Modelles

zugelassen worden, so kann das eidgenössische Departs-
ment, dem die Aufsicht über die Eintragnngs- oder

Hinterlegungsstelle zusteht, die Löschung der Marke
oder der Hinterlegung anordnen.

Art. 6. Militärpersonen, die in Kriegszeiten unbe-

fugterweise daS Zeichen des Roten Kreuzes auf weißem

Grunde oder die Worte „Rotes Kreuz" oder „Genfer
Kreuz" verwenden, werden mit Gefängnis bis zn 6

Monaten bestraft.

In geringfügigen Fällen wird der Fchlbnre nur
disziplinarisch bestraft.

Ebenso wird die mißbräuchliche Verwendung durch

Mililttrpersonen in Friedenszeiten nur disziplinarisch

bestraft.

Art. 7. Zivilpersonen, die in Kricgszeiten unbe-

fugterweise die Fahne oder die Armbinde vom Roten

Kreuz benutzen, werden mit Gefängnis bis zu 6 Mo-
naten bestraft.

Art. 8. Vergehen gegen Art. 6, die nicht bloß

disziplinarisch zu bestrasen sind, und gegen Art. 7

werden durch die Militärgerichte beurteilt.

Die Bestimmungen des ersten Abschnittes des Mi-
litärstrafgesetzcs vom 27. August 18S1 finden hierbei

enttprechende Anwendung.

Art. g. Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem

1. Januar 1911 in Wirksamkeit.

Vor dem 1. Januar 1911 erworbene Namen von
Vereinen oder Anstalten oder Geschäftssinnen, die mit
diesem Gesetz in Widerspruch stehen, sind bis zum
1. Oktober 1912 abzuändern.

Vom gleichen Zeitpunkt an haben die Register-
bchörden die Aenderung oder Löschung der Geschäfts-

firmen zu veranlassen, die den Borschriften dieses

Gesetzes zuwider sind.

Die Eintragung einer Fabrik- oder Handelsmarke
in daS Markenregister oder die Hinterlegung eines

gewerblichen Musters oder Modells, welche dem gegen-

wärtigen Gesetze zuwider sind, gelten mit dem 1. Ok-.

tober 1912 als erloschen.

Art. 19. Der Bundesrat wird beauftragt, auf
Grundlage der Bestimmungen des Bundesgesetzes vom
17. Juni 1874 betreffend die Volksabstimmungen
über Bnndesgesetze und Bnndesbeschliisse die Bekannt-

machung dieses Gesetzes zu veranstalten und den Be-

ginn der Wirksamkeit desselben festzusetzen.

Also beschlossen vom Ständerate.

Bern, den 8. April 1919.

Der Präsident: lllteri.

Der Protokollführer: Navicl.

Also beschlossen vom Nationalrate.

Bern, den 14. April 1919.

Der Präsident: lîoîlel.

Der Protokollführer: Zckatzinann.

Zterbekcille an Tuberkulose in 6er Zctnoei? un6 claraus bsrscknete Mrlicks
îlubsrlîulolelterblickkelt auk je 10,000 Cinnotinsr von 1900 auk 1908.

t?lus dem Bericht der Zentrnlkommissivn zur Bekämpfung der Tuberkulose 1999.)

1>?okn- Oo6ezkcills >" 7°°° In 0/ Zusammen In °/°°°

Aakir
bevölkerung an 6er Nnciere 6 er Innigen- un6 6 er

auk Mitte krungen- kevöl- Tuberkulosen kevöl- anclere kevöl-

à Jakres tuberkulole kerung kerung Tuberkulosen kerung

1 900 3,299,939 6,692 20,3 2,289 6,9 8,981 27,2
1901 3.328,842 6,241 18,7 2.603 7,8 8,844 26,5
1902 3,357.907 6,280 18,7 2,494 7)4 8,774 26,1
1903 3,391,645 6,381 18,8 2,585 7,6 8,966 26,4
>904 3,427,626 6,452 18,8 2,715 7,9 9,167 26,7
1905 3,454,754 6,630 19,2 2,775 8,0 9,405 27,2
1906 3,491.163 6,407 18,4 2,508 7,2 8,915 25,6
1907 3,524,529 6,063 17,2 2,765 7,8 8,828 25,0
1908 3,559,350 6,150 17,3 2,420 6,8 8,570 24,1
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Tie Mortalität infolge Lungentuberkulose ist also innert den letzten neun Jahren von

20,3 auf 17,3 aus 10,000 Einwohner zurückgegangen, während die Sterblichkeit infolge
der übrigen tuberkulösen Erkrankungen bis 1905 noch zugenommen hat (von 6,9 bis 8,0

und erst seither in deutlicher Abnahme begriffen ist.

Eine Abnahme der Tnberknlosemortalität gegen daS Jahrfünft 1891 bis 1895 weisen

folgende Kantone auf:
Tubcrkulosmwrtnlitnt Abnnhinc

1391 bis 1895 1901 bis 19V8 >"

Basclstadt 32,7 23,8 21,3

Schaffhausen 24,4 21,5 17,9

Obwalden 18,4 16,1 12,5

Zürich 26,8 23,9 10,9

Appenzell N.-Rh. 23,3 20,9 10,3

Neuenburg. 28,2 25,4 10,0

Baselland 26,6 24,0 9,8

Zug 27,9 25,2 0.4

Appenzell J.-Rh. 29,6 27,0 8,8

Nidwalden.... 25,1 23,0 8,4

Bern 28,6 27,0 5,6

Genf 37,4 36,0 3,8

In den Städten ist die Sterblichkeit an Tuberkulose in der Regel nicht unwesentlich

höher als auf dem Landes sie beträgt in den 18 größeren städtischen Gemeinden der Schweiz

im Durchschnitt 27,9 °/on»' ü> bem übrigen Teil der Schweiz 25,0 jgesamte Schweiz

25,7 Immerhin stehen folgende Städte unter dem schweizerischen Mittel:
Lnzer» 20,3 «Z»», Loele 21,6 Winterthnr 23,0 Basel 23,7 "/»„g, Hcrisau

21,7 Schafshansen und Solothurn je 25,1 Neveh 25,3 Zürich und Neuen-

bürg je 25,6 <>/<><,<,.

Darüber stehen:

Lausanne 27,0 Agg,,, Chanx-de-Fonds 27,2 «7,^, Viel 28,0 »tzgg, St. Gallen mit

Tablat 30,1 °/vo», Bern und Chur je 32,0Zggg, Freiburg 33,9 Groß-Genf 37,2°/^..

tlus 6en VerkcinölungLii 6er Direktion 6es 5àei?er. lîoten tireuses
vom 3. November 1910.

tzàgcn Raumuiangel verspätet.!

1. Der Direktion wird von einem Schreiben der Stiftung Rot-Kreuz-Anstalten für
Krankenpflege an das schweizerische Militärdepartement Kenntnis gegeben. Dasselbe erläutert
eingebend die Gründe, ans denen die Stiftung von dem vorgeschlagenen Vertrag betreffend
Ban und Betrieb einer Wärterschnle mit Militärspital durch das Rote Kreuz zurückgetreten ist.

2. Der Zentralkassier referiert über den Stand der Prämienanleihe, die wegen ver-
schiedencr Hindernisse noch nicht zum Abschluß gebracht werden konnte. Um die wichtige
Angelegenheit nach Möglichkeit zu fördern, wird eine Beteiligung am Anleihe-Syndikat
beschlossen.

3. Die Rechnung der Stiftung Rot-Krenz-Anstaltcn für Krankenpflege pro 1909 wird
genehmigt.
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